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Erhöhung der Grunderwerbssteuer zum 
1. Oktober: „Keine Fristverlängerungen“
Wer Haus- und Grundeigentümer werden will, muss ab 1. Oktober 2011 tiefer in die Tasche greifen: Die NRW-Landesregierung hat die Erhöhung der Grunderwerbssteuer von 3,5 auf 5 Prozent beschlossen. Von der satten 43prozentigen Steigerung erhoffen sich SPD und Grüne rund eine halbe Milliarde Mehreinnahmen. 
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Der Traum vom eigenen Haus oder der eigenen Wohnung soll also helfen, die Neuverschuldung des Landeshaushalts zu verringern. Was Käufer beachten sollten, um noch rechtzeitig zu sparen, erläutert Markus Sträter, Notar und Experte für Bau- und Immobilienrecht in der Dortmunder Wirtschaftskanzlei Spieker & Jaeger:
Werden die Notare am 30. September Sonderschichten einlegen müssen oder gibt es auch Fristverlängerungen zum „alten Preis“? 

Markus Sträter: Es wird sicher mehr Vertragsabschlüsse zum Stichtag geben, und dafür hinterher weniger. Immerhin würde z.B. eine Eigentumswohnung für 200.000 Euro allein durch die Steuererhöhung 3.000 Euro teurer! Fristverlängerungen gibt es nicht. Entscheidend ist das Datum, an dem der Kaufvertrag abgeschlossen wurde.
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Was ist mit Kaufverträgen, die zwar das Datum 30. 9. tragen, aber erst später rechtswirksam werden? 

Markus Sträter: Die kosten dann 5 Prozent. Denn nicht die Beurkundung ist entscheidend, sondern die Rechtswirksamkeit des Vertrages. Wenn eine aufschiebende Bedingung vereinbart wurde – z.B. dass der Vertrag erst wirksam wird, wenn eine Baugenehmigung vorliegt – dann zählt der Termin, zu dem diese vereinbarte Bedingung eintritt.  Teurer wird’s auch dann, wenn eine der Parteien sich bei der Beurkundung vollmachtlos vertreten lässt und erst anschließend den Vertrag genehmigt. Dann zählt der Zeitpunkt der Genehmigung. 

Beim Verkauf von Eigentumswohnungen ist oft die Zustimmung des Verwalters nötig. Was ist, wenn der gerade Urlaub macht? 

Markus Sträter: Das ist im Sinne des Käufers eine positive Ausnahme: Hier kommt es nicht auf den Zeitpunkt der Zustimmung an, sondern auf den des Vertragsabschlusses. 
Ihre Presseinformation umfasst: 


> 281 Wörter >> 1.970 Zeichen Text

> 1 Foto: Markus Sträter, Spieker & Jaeger, Dortmund.

Markus Sträter: „Entscheidend für die neue Grunderwerbssteuer ist das Datum, an dem der Kaufvertrag abgeschlossen wurde.“ 
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